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wender das Risiko der unzulässig zu weit ge-
fassten Klausel vollständig nehmen und eine 
Vertragshilfe allein zu seinen Gunsten darstel-
len. 

Konsequenzen

Es ist unerheblich, ob die kurze Kündigungsfrist, 
die die Vertragsstrafe unangemessen erschei-
nen lässt, bei einem Vertragsbruch nach Ablauf 
der Probezeit noch gilt, da keine geltungserhal-
tende Reduktion stattfi ndet. Es bleibt dem Ar-
beitgeber aber unbenommen, einen tatsächlich 
entstandenen Schaden zu beziffern und dann 
als eigentlichen Schadensersatzanspruch gel-
tend zu machen.

Praxistipp

Arbeitgeber sollten die Höhe der zulässigen 
Vertragsstrafe für die Dauer der Probezeit ge-
sondert festlegen, soweit sie eine kurze Kündi-
gungsfrist von zwei Wochen vereinbart haben. 
Eine entsprechende Vertragsstrafenklausel 
könnte wie folgt lauten:
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Mustervertrag, den das Busunternehmen für 
sämtliche beschäftigte Arbeitnehmer vorgibt. 
Somit fand eine Inhaltskontrolle nach §§ 307 
Abs. 1 und 2, 308 und 309 BGB statt. 
Die Vertragsstrafenabrede hielt einer Inhalts-
kontrolle nicht stand. Zwar folgte die Unwirk-
samkeit nicht aus § 309 Nr. 6 BGB, wonach 
Vertragsstrafenabreden in Formularverträgen 
generell unwirksam sind. Vielmehr sind sie in 
formularmäßigen Arbeitsverträgen wegen der 
„angemessenen Berücksichtigung der im Ar-
beitsrecht geltenden Besonderheiten“ nach 
§ 310 Abs. 4 Satz 2 BGB grundsätzlich zulässig 
(vgl. BAG, Urt. v. 4.3.2004 – 8 AZR 196/03, 
AuA 4/04, S. 45 f.). 

Die Unwirksamkeit ergab sich jedoch aus § 307 
Abs. 1 BGB: Die Vertragsstrafenabrede benach-
teiligte den Arbeitnehmer unangemessen, weil 
die (volle) Strafzahlung auch in der Probezeit 
gelten sollte. Während der Probzeit kann sich 
der Mitarbeiter jedoch rechtmäßig mit einer 
Kündigungsfrist von nur zwei Wochen vom Ver-
trag lösen. Die vereinbarte Vertragsstrafe über-
steigt also bei einer vertragswidrigen vorfristi-
gen Lossagung vom Arbeitsverhältnis in den 
ersten sechs Monaten den Wert der Arbeitsleis-
tung für die in dieser Zeit einzuhaltende Kündi-
gungsfrist. Sie führte damit zu einer Übersiche-
rung des Arbeitgebers. 
Unerheblich war, dass der Arbeitnehmer erst 
nach Ablauf der Probezeit außerordentlich kün-
digte. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurtei-
lung, ob eine Vertragsstrafenabrede wirksam ist 
oder nicht, ist allein der Arbeitsvertragsschluss. 
§ 307 BGB beinhaltet eine Rechtsgeschäftskon-
trolle, die die formularmäßige Strafabrede zum 
Zeitpunkt ihrer Vereinbarung und nicht ihrer 
Verwirkung prüft. 

Eine geltungserhaltende Reduktion für den Zeit-
raum, in dem die kurze Probezeitkündigungsfrist 
nicht mehr gilt – also quasi eine Teilung der Ver-
tragsstrafenklausel in einen zulässigen Rege-
lungsteil nach der Probezeit und einen unzuläs-
sigen Regelungsteil davor – kam ebenfalls nicht 
in Betracht. Eine solche ist grundsätzlich im 
Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
nicht vorgesehen. Die Inhaltskontrolle „kassiert, 
sie reformiert nicht“. Arbeitsrechtliche Beson-
derheiten i. S. d. § 310 Abs. 4 Satz 2 BGB führen 
zu keiner anderen Sichtweise. 

Auch eine ergänzende Vertragsauslegung 
schied aus. Die Gerichte sind nicht grundsätz-
lich berechtigt, durch ergänzende Vertragsaus-
legung an die Stelle einer unwirksamen Klausel 
die zulässige Fassung zu setzen, die der Ver-
wender voraussichtlich gewählt hätte, wenn 
ihm die Unzulässigkeit bekannt gewesen wäre 
(BAG, Urt. v. 23.1.2007 – 9 AZR 482/06). Eine 
solche ergänzende Auslegung würde dem Ver-

Vertragsstrafe bei vor-
zeitigem Ausscheiden 
§§ 307 Abs. 1, 2, 308 und 309 BGB

Die Regelung einer Vertragsstrafe in ei-
nem Standardarbeitsvertrag, wonach 
der Arbeitnehmer zur Zahlung eines 
Bruttomonatsgehalts verpfl ichtet ist, 
wenn er das Arbeitsverhältnis vertrags-
widrig vorzeitig beendet, ist unwirk-
sam, wenn die volle Vertragsstrafe auch 
während einer vereinbarten Probezeit 
mit einer nur zweiwöchigen Kündigungs-
frist gelten soll. Eine geltungserhaltende 
Reduktion ist nicht möglich. 

(Leitsatz der Bearbeiterin)

BAG, Urteil vom 23. September 2010 – 
8 AZR 897/08

Problempunkt 

Die Parteien stritten über eine Vertragsstrafen-
zahlung. Der Arbeitnehmer war bei einem Bus-
reiseunternehmen als „Sachbearbeiter Bustou-
ristik“ beschäftigt. Im vorformulierten Arbeits-
vertrag war eine Probezeit von sechs Monaten 
vereinbart, während der das Arbeitsverhältnis 
mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt wer-
den konnte. Nach Ablauf der Probezeit sollte 
eine Kündigungsfrist von zwölf Wochen zum 
Monatsende gelten. Weiter war eine Klausel 
zur „Vertragsstrafe“ enthalten mit folgendem 
Wortlaut: 

„Der Arbeitnehmer verpfl ichtet sich, eine Ver-
tragsstrafe in Höhe einer regelmäßigen Brutto-
monatsvergütung (…) zu zahlen, wenn er das 
Anstellungsverhältnis rechtswidrig nicht auf-
nimmt oder vertragswidrig vorzeitig beendet. 
(…) Die Firma ist berechtigt, einen weiterge-
henden Schadensersatzanspruch geltend zu 
machen.“

Nach Streitigkeiten im Betrieb kündigte der 
Mitarbeiter fristlos und erschien nicht mehr zur 
Arbeit. Der Arbeitgeber war der Ansicht, der Ar-
beitnehmer habe ohne Grund fristlos gekündigt 
und damit die Vertragsstrafe verwirkt. Er ver-
langte die Zahlung der vereinbarten Vertrags-
strafe. Der Arbeitnehmer hielt die Vertragsstra-
fenregelung für unwirksam. Arbeitsgericht und 
LAG wiesen die Klage ab. 

Entscheidung

Das BAG schloss sich der Ansicht der Vorinstan-
zen an. Es hielt die Vertragsstrafenregelung 
für unwirksam, weil sie den Kläger unangemes-
sen benachteiligte, § 307 Abs. 1 BGB. Bei der 
Klausel handelt es sich um eine Allgemeine 
Geschäftsbedingung. Der Arbeitsvertrag ist ein 

Muster
Vertragsstrafe

 „Im Falle der schuldhaften Nichtaufnahme 
oder verspäteten Aufnahme der Tätigkeit so-
wie im Falle der schuldhaft vertragswidrigen 
Beendigung der Tätigkeit verpfl ichtet sich der 
Arbeitnehmer, eine Vertragsstrafe zu zahlen. 
Die Vertragsstrafe beträgt ein Bruttomonats-
gehalt, maximal jedoch das Bruttoarbeitsent-
gelt, das der Arbeitnehmer bei Einhaltung der 
Mindestkündigungsfrist erhalten hätte. Die 
Vertragsstrafe wird im Einzelnen wie folgt fest-
gelegt:
Für den Fall des Nichtantritts der Arbeit be-
trägt die Vertragsstrafe das Bruttoentgelt, das 
der Arbeitnehmer bei Einhaltung der Mindest-
kündigungsfrist erhalten hätte.
Für den Fall der verspäteten Arbeitsaufnahme 
beträgt die Vertragsstrafe für jeden Tag der 
verspäteten Arbeitsaufnahme das auf einen 
Tag entfallende Bruttoentgelt. 
Für den Fall der vertragswidrigen Beendigung 
der Tätigkeit während der vereinbarten Pro-
bezeit beträgt die Vertragsstrafe ein halbes 
Bruttomonatsentgelt.
Der Arbeitgeber ist berechtigt, einen weiterge-
henden Schaden geltend zu machen.“


